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Auszug aus der  
 

Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (IVöB) vom 15. November 2019 (Stand 1. Juli 2021) 
 

Die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen 
(IVöB) kommt seit dem 01. Juli 2021 anstelle des Submissionswesens zur An-
wendung. Ein öffentlicher Auftrag ist ein Vertrag, der zwischen Auftraggeber und 
Anbieter abgeschlossen wird und der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dient. 
Er ist gekennzeichnet durch seine Entgeltlichkeit sowie den Austausch von Leis-
tung und Gegenleistung, wobei die charakteristische Leistung durch den Anbie-
ter erbracht wird. 

Es werden folgende Leistungen unterschieden: 

a. Bauleistungen (Bauhaupt- und Baunebengewerbe) 
b. Lieferungen 
c. Dienstleistungen 

Die Wahl des Verfahrens richtet sich danach, ob ein Auftrag einen Schwellen-
wert nach den Anhängen 1 und 2 des IVöB erreicht.  

Gemäss Anhang 2, Schwellenwerte ausserhalb des Staatsbereichs, Stand 
01. Juli 2021 gelten folgende Schwellenwerte und Verfahren: 

 

Der Auszug aus der IVöB betrifft die Kreditanträge der Traktanden  

5. Genehmigung Verpflichtungskredit für die "Erstellung Trafostation Staf-
feleggstrasse anstelle Verteilkabine" über CHF 250'000  

6. Genehmigung Verpflichtungskredit für die "Strassensanierung Hellmatt-
Berg-Rischeln" über CHF 105'000  

7. Genehmigung Verpflichtungskredit für die "Erstellung des Buswartehauses  
im Unterdorf mit Fahrradunterstand" über CHF 40'000  

8. Genehmigung Nachtragskredit für die "Erschliessung Brunnmatt / Hüslimatt"  
über CHF 105'000 3 


